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Vorwort.
Die Neuausgabe des nunmehr bald sechzig Jahre alten 

Reichsbeamtengesetzes bedarf gewissermaßen einer Recht
fertigung, zumal erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit 
der große Kommentar von A. Brand in 3. Auflage er
schienen ist. Eine solche Rechtfertigung kann darin er
blickt werden, daß in der Praxis ein lebhaftes Bedürfnis 
nach einer kleineren, den neuesten Fortschritten der Wis
senschaft und der Rechtsprechung angepaßten Handausgabe 
besteht. Von dem vorzüglichen, im Jahre 1907 erschie
nenen Kommentar von A. Schulze liegt keine Neuauflage 
vor, und die in der rühmlichst bekannten Guttentag'schen 
Sammlung zuletzt in 3. Auflage 1923 erschienene Text
ausgabe mit Anmerkungen von A. Arndt (f) ist ver
griffen.

Als daher der Verlag an den Unterzeichneten mit dem 
Ersuchen herantrat, die Neubearbeitung des Reichs
beamtengesetzes zu übernehmen, hat er diesem Ersuchen 
um so lieber Folge geleistet, als er sich schon seit längerer 
Zeit mit den Fragen des werdenden Beamtenrechts be
faßt, und die Materie ohnedies zu seinem besonderen 
Arbeitsgebiet, dem des öffentlichen Rechts gehört.

Mit dem neuen Reichsbeamtengesetz scheint es aller
dings noch seine guten Wege zu haben. Nach den ver
heißungsvollen Ansätzen, wie sie die Weimarer Ver
fassung in den Artt. 128—131 brachte, ist es, abgesehen 
von der R e i ch s d i e n st st r a f o r d n u n g, die die 
§§ 72—133 RBG. betraf, und die schon bis zur 3. Le
sung im 14. Ausschuß des Reichstages gelangt, infolge
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der Auflösung des Reichstages aber nicht zur Verabschie
dung gelangen konnte —, bei der Aufstellung von Ent
würfen im Schoße der Ministerien verblieben. Einen 
dankenswerten Beitrag zum allgemeinen Beamtenrecht 
stellt der Entwurf eines deutschen Beamtengesetzes 
(Reichstag IV 1928 Drucks. Nr. 24 v. 21. 6. 1928) dar, 
der sich in weitgehendem Maße der Jnteresien der Be
amtenschaft annimmt. Einige Sondermaterien haben 
schon das Kabinett und den Reichsrat beschäftigt, so das 
Beamtenvertretungsgesetz (Art. 130 Abs. 3 
RB.), deffen Entwurf seit langer Zeit schon dem Reichs
rat vorliegt, ein dem Reichskabinett zugeleiteter Entwurf 
über die Laufbahnen der Reichsbeamten 
und neuerlich der Entwurf eines Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Reichskanzler 
und der Reichsmini st er, der an den Reichsrat 
geleitet ist.

Biel wichtiger als diese zuletzt genannten Gesetzent
würfe ist für die Beamtenschaft dagegen die Neuregelung 
des Beamtenhinterbliebenen- und des Beamtenunfallfür
sorgegesetzes sowie die Aufstellung von Grundsätzen über 
die Krankenfürsorge für die Reichsbeamten.

Von der richtigen Lösung aller dieser Fragen hängt in 
hohem Maße die Zukunft unseres Berufsbeamtentums 
und damit des Staatswesens ab; das ist keine bloße 
Phrase, auch wenn man nicht soweit geht und Staat und 
Beamtentum identifiziert, wie dies Max Weber getan 
hat. Die vielbesprochene Krise des Berufsbeamtentums 
hat ihre Wurzel allerdings weniger auf wirtschaftlichem 
als auf politischem Gebiet. Der Beamte ist nach Art. 130 
Abs. 1 RB. „Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei"; 
in Wirklichkeit ist aber gerade die fortschreitende Politi
sierung der Beamtenschaft ein immer stärkerer Gefahren-
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punkt geworden. Eine Gesundung kann nur eintreten, 
wenn die Beamten der Parteipolitik fernbleiben. Nur so 
kann dem Staate ein objektives und pflichtgetreues Be
rufsbeamtentum erhalten werden. Wenn schon in den 
größeren Verhältnissen der Bereinigten Staaten von 
Nordamerika die Feststellung gemacht worden ist, daß ein 
methodisch geschultes Berufsbeamtentum zu den Grund
lagen einer stabilen Staatsverfaffung gehört, so muß dies 
erst recht von Deutschland gelten, das unter den schwie
rigsten wirtschaftlichen Verhältnissen sich im Entwick
lungsstadium seiner parlamentarischen Staatsform be
findet. Nicht mit Unrecht haben daher berufene Kenner 
des öffentlichen Rechts (vgl. Nawiasky, Die Stellung des 
Berufsbeamtentums im parlamentarischen Staat 1926) 
gefordert, daß entsprechend der Unabhängigkeit der Rich
ter auch die Unparteilichkeit der Beamten (im allgemeinen 
wie im politischen Sinne) als Beamtenrecht und Be
amtenpflicht gefordert werden müsse.

Berlin, den 10. November 1929.
Fischbach.
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Reichsbeamtengesetz.
Bom 31. März 1873 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 1907 
(RGBl. S. 245) mit allen Ergänzungen und Abänderungen.

Vordem. DaS Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 
ReichSbeamten (Reichsbeamtengeseh) vom 31.3.73 (RGBl. 
S. 61) wurde geändert durch folgende Gesetze: 30.1.77, 
16. 6. 79, 21. 4. 86, 25. 5. 87, 18. 8. 96, 23. 5. 03, 22. 4. 05 u. 
17.5.07 (RGBl. 77, 244; 79, 157; 86, 80; 87, 194; 96, 04;
03, 241; 05, 316; 07, 201). Rach der Staatsumwälzung von 
1918, die das RBG. nicht außer Kraft setzte (G. v. 4.3.19 
RGBl. 285, Art. 178 RB), ergingen folgende Änderungen-

Die §§ 3, 10a, 10b, 72, 76, 87 II, 89, 91, 93 durch das Ge- 
setz über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik 
v. 21. 7. 22 (RGBl. I 590),

die §§ 4 II, 5, 26 III durch die Besoldges. v. 30. 4. 20 (RGBl. 
805), 17. 12. 20 (RGBl. 2075), 21. 11. 21 (RGBl. 1365), 
25. 10. 22 (RGBl. I 802), 16. 5. 23 (RGBl. I 295), 18. 6. 23 
(RGBl. I 385) u. 16. 12. 27 (RGBl. I 349),

die H 26, 30, 41, 57 Nr. 2, 58, 59, 60 II durch Ges. v. 18. 6. 23 
(RGBl. I 385),

die §§ 23, 26, 27, 46, 55, 60a, 67, 75, 158 durch die PersabbB. 
v. 27.10. 23 (RGBl. I 999) u. B. über deren Abänderung 
v. 28.1.24 (RGBl. I 39) sowie Ausfbest. v. 27.2.24 
(RGBl. 45),

der §87 durch B. 23.6.19 (RGBl. 582) u. v. 27.9.22 
(RGBl. I 759),

der § 91 I durch Ges. v. 4. 7. u. 21. 7. 22 (RGBl. I 565 u. 
590),

der § 101 durch Ges. v. 17. 7. 23 (RGBl. I 683), 
die ZZ 120—122 durch das Wehrges. (§ 48) v. 23. 3. 21 (RGBl. 

329),



16 Reich-beamtengesetz.

die §§23, 26, 27, 55, 60a, 67 durch das Ges. über die Einstellung 
deS Persabb. und die Änderung der PersabbB. 4.8.25 
(RGBl. I 181),

der §46 durch Ges. v. 27.3., 15.7., 28.12.26 u. 16.7.27 
(RGBl. I 26, 185, 411, 531 u. 27, 185).

Allgemeine Bestimmungen.
8 1.

Reichsbeamter im Sinne dieses Gesetzes ist jeder 
Beamte, welcher entweder vom Kaiser (Reichs
präsidenten) angestellt oder nach Vorschrift der Reichs
verfassung den Anordnungen des Kaisers (Reichs
präsidenten) Folge zu leisten verpflichtet ist.

Wo in den einzelnen Bestimmungen des RBG. vom Kaiser 
die Rede ist, ist an dessen Stelle jetzt grundsätzlich der Reichs
präsident getreten. §4 Ges. v. 4. 3. 19 (RGBl. 285), Art. 179 
RB.

I. Der Begriff des Reichsbeamten. Eine gesetzliche 
Definition des allgemeinen Beamtenbegriffs fehlt (RG. 67, 
117). Auch das RBG. gibt keine solche Begriffsbestimmung. 
Der Entw. einer Reichsdienststrafordnung verweist aus das 
seit Jahren geplante neue Reichsbeamtengesetz. Die Behaup
tung Arndl's (Komm. 3. Aufl. S. 21), daß eine Definition des 
Beamtenbegriffs überhaupt unmöglich sei, ist jedenfalls un
zutreffend.

Je nach der Gesetzesmaterie (Staatsrecht, Strafrecht) Tmui 
der Beamtenbegriff einen verschiedenen Inhalt haben. Man 
hat deshalb, ähnlich wie beim Gesetzesbegriff, einen Beamten- 
begriff im formellen und im materiellen Sinne unter
schieden: Beamter im materiellen Sinne ist der Beamte im 
strafrechtlichen Sinne, der nicht die formalen Voraussetzungen 
des Beamtenbegriffs zu erfüllen braucht, aber Staatshoheits
rechte ausübt. Beamter im formellen Sinne ist dagegen der 
Beamte im Sinne des Staatsrechts, also der Beamte, dessen 
Beziehungen zum Staat durch feste staatliche Normen geregelt
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sind, und der nicht notwendig Staatshoheitsrechte ausüben 
muß. Kennzeichnend bei diesem letzteren eigentlichen Beamten
typus ist, daß er in einem Gewalt- bzw. Tisziplinarverhältnis 
zum Staate steht.

1. Geschichtliches. Der Name „Beamter" taucht erst im 
19. Jahrh, auf. Ursprünglich sprach man von königlichen Be
dienten, und erst gegen Ende des 18. Jahrh, von „ StaatS- 
dienern". DaS ALR. hat letzteren Begriff, der sich auS den 
§§ 1—3 Tit. 10 Teil II ableiten laßt, verwendet (vgl. A. Möller, 
B.jahrb. 1929 S. 275). Während in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrh, noch zwei Erfordernisse für den Beamtenbegriff auf
gestellt wurden (H. A. Zachariae): Öffentliche Anstellung und 
tatsächliche Ausübung deS Staatsdienstes („Amt"), kam, haupt
sächlich unter Führung LabandS (Staatsrecht 5. Aufl. S. 366 
Anm. 2), in dem letzten Drittel des 19. Jahrh, ein neuer Be
amtenbegriff auf, der lediglich das öffentlich-rechtliche Dienst
verhältnis, nicht dagegen das Amt als für den Beamtenbegriff 
wesentlich ansah. Durchsetzen konnte und mußte sich diese Auf
fassung hauptsächlich im Hinblick auf daS gewaltige Anschwellen 
des Beamtenkörpers durch daS Hinzuströmen der Verkehrs
beamten. Auch waren seit den 70er Jahren in immer größerem 
Maße zahlreiche wirtschaftliche und dem eigentlichen StaatS- 
zweck fremde Betriebe in die Staatsverwaltung aufgenommen 
worden; der früher wichtigste Typus, der obrigkeitliche Beamte 
ging jetzt in der Masse unter. Dieses unnatürliche Anwachsen 
der Beamtenzahl infolge einer zu weiten Auslegung des Be
amtenbegriffs, daS auch Bedienstete mit untergeordneten oder 
mechanischen Befugnissen zu Beamten macht, bedeutet eine 
Überspannung des Beamtenbegriffs, an der niemand ein 
Interesse haben kann (Koellreutter, B.jahrb. 1928 S. 339). 
Natürlich kann keine Rede davon sein, diejenigen Berufskreise, 
die einmal Beamteneigenschaft erlangt haben, um ihre Rechte 
zu schmälern; es ist vielmehr eine Frage künftiger gesetzlicher 
Regelung, hier vernünftige Grenzen zu ziehen (W. Kaskel, 
B.jahrb. 26 S. 423, 471).

2. Die Grenze zwischen Beamten (künftig im Text immer 
mit v. abgekürzt) einerseits, Angestellten und Arbeitern

Fischbach, Reichsbeamtengesetz. 2
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anderseits ist ohnedies heutzutage infolge einer weitgehenden 
sozialen Fürsorge des Staates sehr flüssig geworden (Urlaub, 
Unkündbarkeit nach zehnjährigem Dienst usw.). Da ferner die 
begriffliche Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem 
Recht in der Wissenschaft vielfach nicht mehr als berechtigt an
erkannt wird, was insbesondere wieder für das Arbeitsrecht 
gilt, wo öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Normen in 
weitem Umfange vermengt sind, so können sich leicht Streit
fragen ergeben, ob Dauerangestellte noch Angestellte oder B. 
sind, oder, ob sich, um mit der Sprache des Arbeitsrechts zu 
reden, ihre Bezüge nach Tarifen oder Besoldungsordnungen 
regeln. Hierher gehört auch der Begriff des B.anwärters, der 
aus dem BetrRgesetz (§ 10) herausgenommen ist, Arbeitnehmer
eigenschaft also nicht besitzt, aber auch B.eigenschaft noch nicht 
erworben hat.

Trotzdem gibt es zwischen B.recht und Arbeitsrecht be
griffswesentliche Unterscheidungen. Sie gruppieren sich einmal 
um die Unterscheidung -wischen öff.-rechtl. und privatrechtl. 
Dienstverhältnis: dort Gewaltverhältnis, Gehorsam, Disziplinar
verfahren, hier Gleichordnung zwischen Arbeitgeber und -nehmer, 
schuldrechtliche Grundlage. Ferner ist das B.recht nach Art. 7 
Nr. 9 RB. Sache der Länder, das Arbeitsrecht dagegen gehört 
zur Zuständigkeit des Reiches. Bei Streitigkeiten über ver
mögensrechtliche Ansprüche gilt für B. der ordentliche Rechts
weg (Art. 129 RB.), bei Streitigkeiten aus dem Arbeits- und 
Lohnverhältnis ist maßgebend das Schlichtungsverfahren, 
Arbeitsgericht. Beiden Berufskategorien kommt gleichmäßig 
das Recht der Bereinigungsfreiheit (Art. 159 RB.) zu, den 
Angestellten und Arbeitern außerdem noch die Möglichkeit des 
Streiks.

3. Soweit Angestellte und Arbeiter in der Reichs
verwaltung tätig sind, gelten für sie die Grundsätze des BGB. 
über den Privatdienstvertrag und nicht die Vorschriften über 
die Rechte und Pflichten der Reichsb., auch wenn sie bei der 
Einstellung auf die RB. vereidigt werden. RG. 110, 298. 
Reichsangestelltentarifvertrag v. 2. 5. 24 (RGBl. 113) mit And. 
v. 24.3.25 und 4.3.24 (RbesBl. 25, 91, 27, 15). Schiedsspr.
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v. 8.6.26 (RbesBl.85) mit Änd. v. 26. 4. und 18.5.27 (RbesBl. 
27 und 33). BetrRges. v. 4. 2. 20 (RGBl. 147). Für Schwer
kriegsbeschädigte Ges. 12.1.23 (RGBl. I 57) und And. v. 
8. 7. 26 (RGBl. I 398). AusfB. 13. 2. 24 (RGBl. I 73). Wegen 
Kündigung vgl. ferner G. 9. 7. 26 (RGBl. I Nr. 46) und RFM.
10. 2. 27 (RbesBl. 11). Näheres bei Brand, Komm. S. 16.

II. Das spezifische Unterscheidungsmerkmal zwischen dem 
B.verhältnis und dem Privatdienstverhältnis liegt in dem öff.- 
rechtl. Gewalt- und Schutzverhältnis des B. zum Staat 
oder einer sonstigen öff.-rechtl. Korporation. Bgl. statt vieler 
Entsch.: RG. 111, 121; RG. 1.3.27, Recht 31 S. 307 und 
B.arch. 7 S.541; RGSt. 60, 139; RDiszH.30.6.77 Schu-Si. 2; 
pr. OBG. 70, 254. Laband I 435. Brand, RBG. S. 4.

1. Uber den Begriff des Gewaltverhältnisses nach 
moderner Staatsauffassung vgl. Nawiasky, Festschr. f. Zitel- 
mann 1913 S. 1, Ders., Der Bundesstaat als Rechtsbegriff 1920 
S. 4, ders. Bayr. Berf.recht 1923 S. 430, U. Scheuner, Arch. f. 
Berwrecht Bd. 33 (1928) S. 66. Ein Gewaltverhältnis ist da 
anzunehmen, wo ein Rechtssubjett ttaft seiner rechtlichen Über
legenheit über ein gewisses Lebensgebiet einer anderen Person 
nach seinem Witten zu bestimmen hat. Die Einwirkung muß 
sich aber auf ein gewisses Lebensgebiet ersttecken, z. B. Wehr
pflicht, Ehrenamt, nicht genügt Zeugenpflicht. Symptome 
eines solchen Gewaltverhältnisses sind Disziplinarbefugnis, 
Zwangsanwendung. Wie das Gewaltverhältnis zustande 
kommt, ist unerheblich; wesentlich ist nur sein Inhalt. Die 
Grenze zwischen allgemeiner Rechtspflicht und Gewaltverpflich
tung ist also durch das Maß der Abhängigkeit des einen Rechts
subjekts vom anderen bestimmt. Die öff.-rechtl. Gewaltver
pflichtung ist ein Stück des sog. attg. Untertanenverhältnisses 
oder, besser gesagt, der Pflicht des Staatsbürgers zum Gehorsam 
gegen die Gesetze.

2. Mit der öff.-rechtl. Natur des B.verhältnisses hängt zu
sammen, daß die Grundsätze des BGB., das den B.begriff 
in keiner Weise beeinflußt hat (Att. 32 EG. BGB.) keine un
mittelbare Anwendung auf das B.verhältnis finden, d. h. daß 
höchstens allgemeine RechtSgedanken zur Ausfüllung von Lücken
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des öff. Recht- dienen können (z. B. § 615 S. 2, § 618 BGB.), 
«gl. u. a. RG. 95, 146; 107, 189; 111, 82; 112, 290. B-gl. 
§ 275 BGB.: RG. 112, 293; bzgl. § 242 RG. 30. 4. 26 DIZ. 2 
S. 1709 und v. 11.1. 27 IurRdsch. 1927 Nr. 7.

3. Ob jemand als B. anzusehen ist, ist in jedem einzelnen 
Fall unter Berücksichtigung der allg. b.rechtlichen Grundsätze 
zu beurteilen. Brand, BR. S. 4, Komm. S. 15. Ist eine An
stellung gegen sestes Gehalt mit Ruhegehaltsberechtigung vor
genommen, inSbes. mit Vereidigung und Unterstellung unter 
die Disziplinargewalt eines Vorgesetzten, so wird der B.begrisf 
regelmäßig gegeben sein. v. Rheinbaben S. 22. Entscheidendes 
Gewicht ist auf den Willen der anstellenden Behörde 
zu legen. (RG. 108, 418, Bogels, BerwArch. 31, 24.) Trotz 
entgegenstehenden Willens wird aber nach der neueren Rechtspr. 
d. RG. ein B.Verhältnis anzunehmen sein bei Übertragung 
öff.-rechtl. Dienste sowie bei langer Dauer derselben. Vgl. von 
RGEntsch. u. a. RG. 34, 225; 104, 261; 106, 18; 108, 418; 
122, 6; und vom strafrechtlichen Standpunkt aus RG. 1.10. 26 
DIZ. 32 S. 231 und RG. 23.11. 26 B.arch. 7 S. 313.

ID. Bon der B.eigenschaft im staatsrechtlichen Sinn (vgl. 
die obige Unterscheidung zwischen dem formellen und materiellen 
B.begrisf) ist zu unterscheiden die B.eigenschaft im Sinne des 
Strafrechts. Der B.begriff im Sinne des § 359 RStGB. 
umfaßt nach der Rechtspr. d. RG. auch solche Personen, die 
zwar nicht im staatsrechtlichen Sinn B. sind, aber von einer 
zuständigen Reichs-, Landes- oder Kommunalbehörde aus
drücklich oder stillschweigend zu Dienstverrickstungen berufen 
sind, die aus der Staatsgewalt abgeleitet werden und der Ber- 
wirllichung staatlicher Zwecke dienen, die also von Privat
personen nicht vorgenommen werden können. Auch derjenige 
kann z. B. B. im Sinn des StGB, sein, der bei der Einstellung 
infolge strafgerichtlicher Verurteilung unfähig war, ein öffent
liches Amt zu belleiden. RGSt. 50, 19. In allen Fällen muß 
es sich aber um die Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse handeln, 
die mittelbar oder unmittelbar dem Staatszweck dienen. RGSt. 
60, 141. Die obrigkeitlichen Befugnisse brauchen keine über
geordneten oder entscheidenden zu sein (RG. 8. 6. 26 IW. 27
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H. 20 und 7. 12. 26 LZ. 1927 Nr. 13, RG. 19. 1. 28 AW. 28, 
1457). Privatjagdhüter: RG. 108, 240. Sparkassenangestellter: 
RG. 25.10. 28 ZBR. 1, 152. Was obrigkeitliche Befugnisse 
sind, wird sich oft nur schwer feststellen lassen. Man wird im all
gemeinen darunter wohl daS verstehen können, was Art. 131R B. 
und § 1 deS preuß. AmtshaftG. v. 1. 8.09 mit „Ausübung der 
öffentlichen Gewalt" bezeichnen (vgl. Delius, Haftpfl. 3. Ausl. 
(5. llf. Auch die Bediensteten der Reichsbahngesellschaft 
können B. im Sinne deS StGB. sein. RGSt. 60, 139; RG. 
19. 1.28 IW.25,1457; RG.17.9.28 JurRdsch. Rspr. 2326. §§45, 
74 EisbBau- u. BetrO. v. 17. 7. 28 (RGBl. II 541). Bezüglich 
der Postangestellten vgl. RGSt. 54, 203 (Postagent); 
51, 66 und 52, 310 (PostauShelfer) und RG. 10. 2. 28 AW. 28, 
2324 und 4. 10. 28, JurRdsch. 29 Rspr. 176.

IV. Nicht wesentlich für das B.Verhältnis sind:
1. Die Lebenslänglichkeit der Anstellung, vgl. § 2.
2. Die Besoldung. Ehrenbeamte. Wahlkonsuln, Handels

richter, Honorarprofessoren, B. im Vorbereitungsdienst.
3. Die tatsächliche Verwaltung eines Amts, -. B. 

Wartestandsb. Brand BR. 26, Komm. S. 12. Regelmäßig ist 
allerdings mit der Ernennung zum B. die Berufung auf ein 
bestimmtes Amt verbunden, wenn es auch nur ein Nebenamt 
ist. Notwendig ist auch nicht, daß es sich um ein Amt mit obrig
keitlichen Funktionen handelt. Auch technische, wissenschaft
liche, ja sogar mechanische Verrichtungen genügen. Dagegen 
bewirkt, wie schon oben ausgeführt, die Übertragung obrigkeit
licher Funktionen regelmäßig den B.charakter im strafrecht
lichen Sinne, und -war selbst dann, wenn dies gegen den 
tollten der anstellenden Behörde und gegen das Landesrecht 
verstößt. RG. 108, 418.

4. Die Vereidigung. Dieselbe ist für den B.begriff 
nicht wesentlich, vgl. §§ 3, 45 II RBG. Auch für den B.begriff 
im Sinne des § 359 StGB, kommt es auf den Diensteid nicht 
an. Vgl. u. a. RG. 99, 265; RGSt. 53, 165 Brand, Komm.
S. 10. Die Tatsache der Vereidigung kann aber in Zweifels
fällen für die Frage des BorliegenS eines B.verhältnifseS von 
Bedeutung sein. RG. 21.1. 27 JurRdsch. 1927 H. 7.
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5. Tie Aushändigung der Anstellungsurkunde vgl. § 4 
RBG.

6. Die freiwillige Übernahme eines Amts. Auch die 
zahlreichen Organe der Selbstverwaltung, die ihre Verrich
tungen kraft Gesetzes wahrnehmen, gehören zu den B. Brand, 
Komm. S. 12.

7. Eine bestimmte Vorbildung. Doch wird durch Ver
waltungsverordnungen ein bestimmter Befähigungsnachweis 
durch Prüfung, Probedienstzeit usw. verlangt. Ausnahme für 
Richter GBG. §§ 2, 6; Mitglieder des Bundesamts für das 
Heimatwesen, für die Mitglieder des Patentamts usw. vgl. 
Schulze, Komm. S. 40c.

V. Die Entstehung des Beamtenverhältnisses, über 
den rechtlichen Charakter der B.ansteüung herrschen haupt
sächlich zwei Ansichten: Tie eine sieht in der Anstellung einen 
Vertrag, die andere einen einseitigen Staatsakt. Unter der 
alten RB. konnte die in erster Linie von Laband l Staatsrecht 
5.Aufl. I S.365) vertretene Bertragstheorie als vorherrschend 
bezeichnet werden. Danach wurde die Eigenschaft eines B. 
erworben durch den Abschluß eines öff.-rechtl. Vertrages des 
B. mit dem zuständigen Vertreter des Reichs (Staats usw.); 
durch diesen Vertrag wurde ein Gewaltverhältnis begründet, 
vermöge dessen der Angestellte in ein besonderes Gehorsams-, 
Treue- und Tienstpflichtverhältnis dem Gewalthaber gegenüber 
eintritt, während der Gewalthaber zum Schuh und zur Gewäh
rung eines Diensteinkommens, falls ein solches zugesichert ist, 
verpflichtet wird. (So RG. 18, 173; 28, 85; 37, 241 und 315; 
53, 427. Rehm, Hirths Annal. 84, 565f., Perels-Spilling, § 1 
Anm. 2, 3, Pieper 13, Schulze, Komm. S. 31, Wolfstieg 24.) 
Neuerdings hat man sich aber mehr von dieser Theorie ab
gewandt und sich für den einseitigen Staatsakt der An
stellung entschieden. Mit Recht hält man der Bertragstheorie 
entgegen, daß der Vertrag gleichberechtigte, sich unabhängig 
gegenüberstehende Kontrahenten voraussetze; das B.Verhältnis 
ist aber ein Gewaltverhältnis, beruhend auf Dienstbefehl und 
Gehorsam einerseits, Schutz und Alimentierung anderseits. Die
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Erfüllung der B.pflichten ist daher nicht Vertragserfüllung, 
sondern Ausfluß des Unterwerfungsverhältnisses. Die Ver
letzung der Dienstpflicht wiederum ist nicht Vertragsverletzung, 
sondern Dienstvergehen, das im Disziplinarverfahren verfolgt 
wird. RG. 100, 297; 110, 192; RDisz. 12.1.26 JurRdsch. 
Rspr. Nr. 1065, Brand, BR. 3. A. S. 54, Fischbach, ZBR. 1 
S. 116 f. Trotz der dem B.verhaltnis regelmäßig zugrunde 
liegenden freien Entschließung (RG. 37, 241) und obgleich eS 
einen Zwang zur Annahme eines Amtes nicht gibt, ist die 
Bertragsnatur der Anstellung zu verneinen.

W. Jellinek (Berwaltungsrecht S. 352) sieht in der An
stellung nicht einen einseitigen, sondern einen zweiseitigen 
Berwaltungsakt auf Unterwerfung; zweiseitig ist der 
Berwaltungsatt, weil er unwirksam wird, wenn der Nachweis 
erbracht wird, daß es an einer rechtSwirksamen Einwilligung 
des zu Ernennenden fehlt. Der zweiseitige Berwaltungsatt be
steht n. I. aus zwei ungleichen Stücken: einer privaten Willens- 
erttärung des einzelnen, welche im großen und ganzen der sinn
gemäßen Auslegung nach BGB. unterliegt, und der nach 
öffentlichem Recht lebenden, also eine Vermutung der Recht
mäßigkeit und Gültigkeit in sich tragenden Willenserklärung 
des Staats. Während so die Anstellung, durch die das öff.-rechtl. 
Dienstverhältnis begründet wird, einen zweiseitigen Berwal
tungsatt darstellt, ist die von der Anstellung streng zu unter
scheidende Übertragung des Amts ein einseitiger Ber- 
wattungsatt, was sich z. B. deutlich zeigt bei der Versetzung 
in ein anderes Amt. Uber das Wesen der Übertragung des 
Amts oder der Beleihung vgl. RG. 13.4.26 B.arch. 17 
S. 542; Friedrichs (DIZ. 1928 S. 87) spricht in diesem Sinne 
von einer „Einführung in das Amt".

Die Jellineksche Konstruttion vom zweiseitigen Berwal
tungsatt vermeidet zwar eine Hauptschwierigkeit, die sich beim 
einseitigen Staatshoheitsakt ergibt, nämlich das Vorbeigehen 
an der Notwendigkeit der Einwilligung des Anzustellenden; 
mißlich bleibt nur die Unterwerfung der privaten WillenS- 
erttärung unter die Vorschriften des BGB. trotz deS im übrigen 
betonten öff.-rechtl. Charakters der Anstellung.
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Um diesen Schwierigkeiten vorzubeugen und vor allem, um 
den vor dem einseitigen Anstellungsakt liegenden Rechtsvorgang 
(Einwilligung des An-ustellenden, Zulassung desselben zum Bor
bereitungsdienst u. o.) einheitlich zu ersassen, habe ich vor
geschlagen (ZBR. Ig. 1 S. 117), den in neuester Zeit auf ver- 
schiedenen Rechtsgebieten zur Anwendung gelangten Begriff 
der „Vereinbarung" zu verwenden, also eine Willensüber
einstimmung anzunehmen, die die Voraussetzung für die dem- 
nächstige Anstellung sein soll. Ähnlich Friedrich- (DIZ. 1928 
S. 87), der die Ansicht vertritt, daß der Anstellung ein Vertrag 
zugrunde liegen kann, der aber keinen Anspruch auf Erfüllung 
erzeugt, bis der Bewerber durch einseitige Willenserklärung 
in ein Amt einberufen ist.

Wenn auch in der Regel bei der Anstellung kein Raum 
für eine Vereinbarung über die Rechte und Pflichten des B. 
besteht (IW. 96, 328; RG. 110, 192), so kann doch — abgesehen 
von der obenerwähnten generellen Vereinbarung — nach 
anderer Richtung vor der Anstellung eine vertragsmäßige 
Bindung über bestimmte Punkte erfolgen, z. B. über Gehalt, 
Anrechnung einer bestimmten Dienstzeit bei der Versetzung in 
den Ruhestand u. dgl. (IW. 99, 52), Fleiner, Instit. S. 182; 
Brand, Komm. S. 14, BR. S. 154. Solche Vereinbarungen 
haben nur vorbereitenden Charakter und bilden keinen Be- 
standteil der Ernennung, Zorn I 307, Brand, Komm. S. 14. 
Hierher gehört auch der Vertrag über eine künftige Amtsüber
tragung (IW. 03, 158, IW. 26, 23055), der allerdings keinen 
klagbaren Anspruch begründet. Vereinbarungen dieser und 
ähnlicher Art (z. B. über den künftigen Abgang zu einem be
stimmten Zeitpunkt) sind nur dann ungültig, wenn sie mit 
der öff.-rechtl. Natur der davon betroffenen Ansprüche nicht 
im Einklang stehen, denn die Anstellung ist öff.-rechtl. Natur 
(RG. 53, 427; 95, 145). Reverse, die sich die Anstellungsbehörde 
über Gehaltsfragen ausstellen läßt, sind unwirksam (Arndt, 
IW. 24, 1052). Ein B. kann auf die gesetzlich geregelte An
rechnung von Dienstzeit bei der Festsetzung des Besoldungs
dienstalters oder auf Teile seiner gesetzlichen Bezüge nicht ver
zichten (RG. 59, 163, B.arch. 26, 543). Durch hie Unwirksam-
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leit des Ber-ichts ist aber nicht die ganze Anstellung nach § 139 
BGB. nichtig. RG. Recht 22, Rspr. 108 S. 564.

Die aus einer rechtsverbindlichen Zusicherung entstehenden 
Ansprüche sind wohlerworbene B.rechte im Sinne des Art. 129 
RB. und daher, soweit vermögensrechtlicher Natur, im ordent
lichen Rechtsweg verfolgbar, vgl. § 149f. RBG. Brand S. 15.

VI. Die persönlichen Voraussetzungen der An
stellung.

1. Geschäftsfähigkeit. Bei Minderjährigen ist erforderlich 
Mitwirkung des gesetzlichen Vertreter-. BGB. $5 104—115. 
Tin bestimmtes Lebensalter de- Anzustellenden ist außer bei 
Mitgliedern des Reichsgerichts (§§ 125 II, 129 GBG.) und des 
Reichsfinanzhofs (RAbgO. § 35), die das 35. Lebensjahr 
vollendet haben müssen, nicht erforderlich.

2. Reichsangehörigkeit. Ausländer, die im Reichsdienst 
eingestellt Werden und in einem deutschen Land ihren Wohnsitz 
haben, erwerben nach § 15 RG. v. 22. 7.13 lRGBl. 583) die 
betreffende deutsche Ctaats(Reichs-)angehörigkeit, soweit nicht 
in der Anstellung-- oder Bestätigungsurkunde ein Vorbehalt 
gemacht worden ist. Die Anstellung im Dienst der Reichsbank 
gilt nach dem R.bankges. v. 30. 8. 24 nicht mehr als Anstellung 
im Reichsdienst und hat daher den Erwerb der Reichsangehörig
keit nicht zur Folge. Reichs bahn beamte müssen nach § 1 
Abs. 2 R.Bahnges. die deutsche Staats- und damit die Reichs- 
angehörigkell besitzen. Die trotzdem erfolgte Anstellung eines 
Ausländers im Reichsbahndienst kann, well dieser Dienst kein 
Reich-dienst ist, die Erwerbung der ReichSangehörigkett nicht 
bewirken. Der Verlust der Reichsangehörigkell hat nicht ohne 
weiteres den Verlust der Reichsbeamteneigenschaft zur Folge, 
RDtszH. v. 2. 7. 24 Schu-Si S. 24. Deshalb behält auch eine 
deutsche Beamtin, die einen Ausländer heiratet und damit 
dessen Staatsangehörigkell erwirbt, die B.eigenschaft. Brand, 
Komm. S. 36. Durch zeitweiligen Dienst bei der Freien Stadt 
Danzig wird die Reichsb.eigenschaft nicht verloren. RDiszH. 
v. 28.10.24 Schu-Si S. 25, ebenso nicht durch die Über
nahme von Arbeit für die polnischen Eisenbahnen, eS sei denn, 
daß der betr. B. seinen Willen, auS dem deutschen Reichsdienst
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auszuscheiden, unzweideutig zu erkennen gegeben hat. RDiszH. 
13. 3. 23 Schu-Si S. 26.

Wegen des Landsmannschaftsprinzips vgl. Art. 16 RB. 
und §21 R.bahnges. sowie §38 RG. 16.7.27 (RGBl. I 187).

3. Geschlecht. Art. 128 Abs. 2 und Art. 77 RB. Gleich- 
stellung der Geschlechter in Frage des Erwerbs der B.eigenschaft. 
Nach G. v. 11.7.22 (RGBl. I 573) können Frauen auch 
richterliche Stellungen und nach G. 11.6.20 (RGBl. 1209) 
auch die Stellung als Standesbeamte erlangen. Kaisenberg, 
ArchöffR. 41, 216.

Für weibliche Angestellte gilt Art. 128 II RB. nicht: Ver
heiratung Kündigungsgrund. RG. 110, 297. Näheres über 
Rechte und Pflichten verheirateter Beamtinnen bei Brand, 
Komm. S. 38.

4. Religion. Nach dem G. v. 3. 7. 69 (BGB. 292) ist die 
Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiösen 
Bekenntnis unabhängig.

5. Bürgerliche Ehrenrechte. Vollbesitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte ist Voraussetzung für die B.eigenschaft. §§ 31, 33, 
34, 35 REt GB. Eine trotzdem erfolgte Anstellung wäre nichtig.

6. Bersorgungsanwärter. Der Bersorgungsschein gibt 
Angehörigen der Wehrmacht oder der Schutzpolizei die An- 
wartschaft auf Anstellung in gewissen Stellen des mittleren 
und unteren Dienstes. Ein Anspruch auf Verleihung eines 
bestimmten Amtes besteht nicht. RG. 110, 268. Auf Grund 
des § 11 WehrmachtversorgG. v. 4. 8. 21 (RGBl. 993t) in der 
Fassung v. 22. 6. 23 (RGBl. I 409) und 19. 9. 25 (RGBl. I 349), 
des §2 RG. über die Schutzpolizei der Länder v. 17.7.22 
(RGBl. I 597) und des §33 ReichsversorgG. v. 12.5.20 
(RGBl. 989) in der Fassung v. 22. 6. 23 (RGBl. I 513) sind 
von der Reichsregierung Grundsätze erlassen worden, nach 
denen die Inhaber eines Versorgungsscheins anzustellen sind. 
(Bek. 31.7.26 (RGBl. I 435] und allg. Ausf.anwetsung v. 
31. 7. 26 (RGBl. I 445] mit And. v. 18. 7. 27 (RGBl. I 223]). 
Diese Grundsätze haben den Charakter einer Rechtsverordnung, 
d. h. sie binden die Verwaltungsbehörde. Wegen Einzelheiten 
vgl. Brand, BR. S. 96 f., Komm. S. 43.
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VII. Außer den allgemeinen Boraussetzungen für die Er
langung der B.eigenschaft verlangt § 1 RBG. noch als wesent
liches Erfordernis die Anstellung durch den Kaiser (Reichs
präsidenten) oder das Bestehen der Verpflichtung nach 
Vorschrift der RB. den Anordnungen des Reichspräsi
denten Folge zu leisten.

Unter der alten RB. gab eS auch mittelbare Reichsb., 
daS waren solche B., die von den StaatShLuptern oder deren 
Vertretern für den Reichsdienst angestellt wurden und neben 
ihren Pflichten als Beamte ihres Landesherrn gleichzeitig nach 
Vorschrift der RB. den Anordnungen des Kaisers Folge zu 
leisten hatten (z. B. Militärbeamte und gewisse Kategorien von 
Post- und Telegraphenbeamten).

über Beamte der Schutzgebiete siehe Arndt, Komm. § 1 
Anm. 1.

über den staatsrechtlichen Charakter der els.-lothr. B., Fisch
bach, Off. R. d. Reichslandes 1914, S. 85. Vgl. RG. v. 11.1. 22 
(RGBl. I 29), dazu RG. 8.11.27 IW. 28, 1036, Iahrreis, 
IW. 28, 1021.

Vin. Besondere Kategorien von Beamten.
1. Post- und Telegraphenb. sind, ttotz Loslösung des 

Posthaushalts vom allg. Reichshaushalt, Reichsb. mit allen 
Rechten und Pflichten solcher, ReichspostfinanzG. 18. 3. 24 
(RGBl. I 287) § 12 I; RG. 123, 209.

2. Beamte der Reichsb ah ngesellschaft. Sie sind nicht 
B. im Sinn des RBG., vielmehr sind sie Reichsb. besonderer 
Art, auf die das RBG. keine Anwendung findet. Ihre Rechts
verhältnisse richten sich nach der PersO. der Deutschen Reichs
bahngesellschaft v. 3. 2.25 (RMBl. 98), mehrfach geändert durch 
B. V. 4. 12. 25, 29. 1. und 14. 4. 26, 9. 1. 28 (RMBl. 25, 1386, 
26, 122, 28, 51), G. v. 30. 8. 24 (RGBl. II 272). RG. 109, 92.

RG. (St.) v. 19.3.26 IW. 1927 H. 10/11 bezeichnet 
R.bahnb. als mittelbare Reichsb. im staatsrechtlichen Sinne 
und folglich hinsichtlich aller ihrer dienstlichen Verrichtungen B. 
i. S. des § 359 StGB. So auch BayrOLG. 28. 4. 25 IW. 25, 
1647; OLG. Stuttgart DIZ. 25, 1442; RFinH. in IW. 26, 
395. Satter-Kittel, Komm. Anm. zu § 160.
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Nach § 20 RBahnG. sind beim Übergang deS Betriebs auf 
die Reichsbahngesellschaft nur die „im Dienst- stehenden B. 
übernommen. Die übrigen B., also die auf Ruhegehalt oder 
Wartegeld stehenden, verbleiben in ihrer bisherigen Stellung 
dem Reichsverkehrsmin. unterstellt. RDis-H. 12.1. 26 IurRdsch. 
26 Nr. 305; DIZ. 1927 S. 90. über Kündigungsb, im Reichs
bahndienst vgl. RG. 27. 5. 27 IW. 1927 S. 2195.

3. Reichsbankbeamte. Sie sind nicht B. im Sinne des 
RBG. aber Reichsb. besonderer Art, ähnlich wie die Reichs- 
bahnh. Das RGB. findet aus sie nur entsprechende Anwendung; 
RG. 119, 428. Näheres bei Brand, Komm. S. 21.

4. Beamte der Reichsversicherungsanstalt. Nach § 102 
Abs. 1 AngeftBersG. haben die im § 101 daselbst bezeichneten B. 
(Präsident, beamtete Mitglieder des Direktoriums und höhere 
planmäßige B.) die Rechte und Pflichten der Reichsb. RG. 
Recht 25, 764. über die Frage der Haftung des Reichs nach 
Art. 131 RB. und ReichshaftpflG. vgl. RG. 30.10.25 IW. 
26, 1442.

5. Für die Beamten im Dienst der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung usw. (RG. 16.7.27 RGBl. I 187) gilt 
ähnliches wie zu 4.

6. Die Kolonialbeamten. Auf sie findet das RBG. mit 
den sich aus dem KolBG. v. 8. 6. 10 (RGBl. 881) ergebenden 
Besonderheiten Anwendung. B. über die Regelung der kolo
nialen Angelegenheiten v. 21.3.24 (RGBl. I 371): RFM 
6. 5. 25 (RBesBl. 135).

7. Personen des Soldatenstandes, insbesondere die 
Offiziere zählen nicht zu den ReichSb. § 1 G. v. 23. 3. 21 (RGBl. 
329). Einige Vorschriften des RBG. (§§ 3, 10a, 10b, 134—148) 
finden auf sie Anwendung. § 157 RBG. Auch ist ihnen der 
Rechtsweg wegen ihrer vermögensrechtlichen Ansprüche geöffnet. 
Art. 129 Abs. 4 RB. Cie gelten auch als B. im Sinne des 
§359 StGB. RGSt. 29, 15. Vgl. dagegen RG. 16. 10. 25 
IurRdsch. 25, 1397 (soweit sie als Täter strafbare Handlungen nach 
§ 331 StGB, in Frage kommen, § 145 MStGB.). Im übrigen 
haben sie nicht die Vorrechte der B. (Politische Betätigung, 
freie Meinungsäußerung, Vereins-, Bersammlungs-, Petitions-
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recht) § 36 I WehrO. -ein aktive- Wahlrecht, kein Stimmrecht 
bei der Wahl des Reichspräsidenten, sowie bei Volksbegehren 
und Volksentscheid. § 36 III RwehrG., § 7 III WahlG. f. d. 
preuß. Prov.-Landtage und Kreistage. B. v. 7.10.25 (GS. 
123).

Die Militärbeamten de- Reichsheeres und der Marine 
gehören zwar zur Wehrmacht (§ 1 WehrG.), nicht aber zu den 
Personen de- Soldatenstandes. Sie sind ReichSb. und unter
stehen den Vorschriften deS RBS., soweit nicht Abweichendes 
bestimmt ist. Die in der Verwaltung der Wehrmacht angestellten 
Zivilb. sind dagegen in jeder Beziehung ReichSb.

8. Die Reichsminister und der Reichskanzler sind 
keine B. im Sinne des RBG., daß sie dagegen Reichsb. im allg. 
Sinne sind, hat RG. 120, 388 im Gegensatz zu Juliusberger 
(ZBR. 1 S. 21) bejaht. Iuliusberger kommt zu seinem ab
lehnenden Standpunkt, weil ein Unterordnungs( Gewalt--Ver
hältnis fehlt. Die Ernennung durch den Reichspräsidenten 
bedeutet nach ihm nur einen formellen Akt. Die Reichsminister 
sind Mandatare des Parlaments: dieses hat aber keine Bor- 
gesetzteneigenschaft (Vertrauensfrage). Im Entwurf eines 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse des Reichskanzlers und der 
Reichsminister (ReichSratSdrucks. bespr. v. I. Abraham in 
ZBR. 2 S. 1) 8 1 ist gesagt, daß die Reichs minister (und Reichs
kanzler) zum Reich in einem öff.-rechtl. Amtsverhältnis stehen, 
und daß die Vorschriften deS RBG., deS B.hinterbliebenen-, 
des B.unfallfürsorgegesetzes und deS Besoldungsgesetzes auf sie 
keine Anwendung finden, über die hierdurch bedingten Wider
sprüche siehe Abraham a. a. O. Für B.eigenschaft sprechen 
eigentlich nur Nebenumstände wie Besoldung, Rechtsweg für 
vermögensrechtliche Ansprüche, Amtsverschwiegenheit, Verbot 
der Nebenbeschäftigung.

9. Der Reichspräsident ist nicht B., sondern Organ deS 
Reiches (Klüber, BerwArch. 31,153, a. M. Delius, LZ. 28, 242, 
Arndt, ZBR. 1, 132 t). Da er nicht B. ist, unterliegt er nicht 
der Disziplinarverantwortlichkeit: Verantwortlichkeit nur vor 
dem Staatsgerichtshof Art. 59 R B., zur strafgerichtlichen Ver
folgung ist Zustimmung deS Reichstages erforderlich, Art. 43
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Abs. 3 RB. Wenn er nun auch nicht B. ist, so hat er doch b.Lhn- 
liche Rechte und Pflichten, z. B. Eidespflicht (Art. 42 RB.), 
Anspruch auf Gehalt, Aufwandgelder, freie Dienstwohnung, 
Ruhegehalt <G. 31. 12. 22 und 3. 6. 25 RGBl. I 23, 53, 25 I 81). 
Bei der Ausübung seiner Rechte aus § 118 RBG. handelt der 
Reichspräsident nicht bloß als Vertreter der Reichssouveränität, 
sondern auch als höchster Vorgesetzter der B.

§ 2.
Soweit die Anstellung der Reichsbeamten nicht 

unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Widerrufs 
oder der Kündigung erfolgt, gelten dieselben als auf 
Lebenszeit angestellt.

I. Daß die Anstellung des B. im Zweifel auf Lebenszeit 
erfolgt, entspricht dem Wesen des B.tums, wonach der B. 
die Arbeitskraft seines ganzen Lebens dem Staatsdienst widmen 
soll. Die Lebenslänglichkeit soll anderseits auch den B. in seinem 
Unterordnungsverhältnis zum Staat vor Willkür schützen 
(ct. Mot. 70, Sten.-Ber. 1872 S. 133, Art. 104 I RB., 129 I 
RB., RGSt. 54, 261; RG. 11. 5. 28 ZivR. 28 Nr. 19).

1. Für die richterlichen B. der ordentl. Gerichtsbarkeit 
ist die Anstellung auf Lebenszeit ausdrücklich vorgeschrieben 
(§ 6 GVG. Art. 104 I RB. RG. 111, 119). Das gleiche gilt 
von den Mitgliedern des RFinHofs (§§ 34, 36 RAbgO.) und 
nach Ges. v. 31. 3. 28 (RGBl. I 135) auch von den ständigen 
Mitgliedern dcS Reichswirtschaftsgerichts.

2. § 2 schließt indessen die Festsetzung von Altersgrenzen 
nicht aus. Trotz Art. 129 RB. können solche durch einfaches 
Gesetz auch für die bereits angestellten B. festgesetzt werden 
(RG. 14. 3. 22 IW. 1922 S. 1200; DIZ. 27, 303; LZ. 16, 
254). Dies gilt auch für Richter (Art. 104 Abs. 1 S. 3 und 
§ 8 Abs. 1 S. 2 und 3 GVG.), Arndt, PrBerwBl. 43 Nr. 1, 
Lewin, Gruchot 1921 Sp. 43. Siehe dagegen Wach, ArchöffR. 
43, 345, Triepel DIZ. 27, 333; Helfritz, JahrböffR. 14 (1926) 
S. 246.
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II. Eine Ausnahme von der Lebenslänglichkeit der An
stellung kann nur in Betracht kommen bei einem ausdrück
lichen Vorbehalt in der Anstellungsurkunde. Ter Vor
behalt muß vor oder bei der Anstellung gemacht und formell 
in die Urkunde ausgenommen werden (IW. 87, 99 Nr. 24). 
Ein spaterer Vorbehalt ist unwirksam, selbst wenn er mit Zu
stimmung des B. gemacht wird oder auf Grund einer all
gemeinen Berwaltungsanordnung erfolgt; denn 8 2 ist öff.- 
rechtl. Natur und kann nicht Gegenstand einer Parieiverein
barung sein. lRG. 37, 225; 82, 48; a. M. Schulze, Komm., 
der die Ansicht vertritt, daß im Einverständnis beider Parteien 
der Widerruf oder die Kündigung auch nachträglich vereinbart 
werden könne, allerdings nur in der Form der Aufhebung 
des alten und des Abschlusses eines neuen Vertrags.)

1. Eine Anfechtung (§ 119 BGB.) der lebenslänglichen 
Anstellung mit der Begründung, der Kündigungsvorbehalt 
sei versehentlich in der Anstellungsurkunde weggeblieben, ist 
unzulässig. (RG. 22. 1. 28 IW. 28 S. 1038 und v. 29. 1. 28 
IW. 28 S. 1451.) Ein Verstoß gegen interne Dienstvorschriften 
kann nicht zur Folge haben, daß die Rechtswirksamkeit einer 
ohne Einschränkung dem B. erteilten Anstellungsurkunde in 
Frage gestellt wird. Anderseits ist der Irrtum des B., daß 
er auf Lebenszeit angestellt sei, während er in Wirklichkeit 
auf Kündigung angestellt ist, unwesentlich (RG. 101, 258).

2. Daß der Vorbehalt mit den Worten des Gesetzes gemacht 
werde, ist nicht notwendig; anderseits genügt auch nicht das 
Wort Remuneration statt Gehalt. (RG. 21. 9. 26 IurRdsch. 
Rspr. 26, 1628.)

3. Eine gesetzliche Bestimmung darüber, welche B. unter 
Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung anzustellen sind, 
fehlt. Es entscheidet hierüber daS Ermessen der Anstellungs
behörde. Die Auffassung, daß jeder nichtplanmäßige B. als 
auf Widerruf oder auf Kündigung angestellt zu gelten hat, 
ist abzulehnen. (RG. 31.9.26 Recht 30 C. 684; B.arch. 7 
E. 221.)

Unter Vorbehalt angestellte B. sind hauptsächlich bei 
solchen Behörden, wo die Möglichkeit offen gelassen werden
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soll, B., die sich nicht bewähren, im Interesse der Allgemeinheit 
alsbald entlassen zu können (RG. 81, 170), z. B. beimAuSwAmt, 
bei der Militär- und Marineverwaltung usw. Die Rechts
stellung der unter dem Vorbehalt der Kündigung oder des 
Widerrufs angestellten B. ist dieselbe wie bei den lebensläng
lich angestellten B., soweit nicht das Gesetz ausdrücklich das 
Gegenteil bestimmt (§§ 32, 37). Die Kündigung steht nicht 
dem B., sondern stets dem Staat zu. (RG. 81, 386, Pieper
S. 22.) Die Vorschriften des BGB. (z. B. § 628) finden auf 
die Kündigungsbeamten keine Anwendung. (RG. 104, 58; 
107, 189.)

Der auf Widerruf angestellte B. kann jederzeit durch 
Ausübung des Widerrufs entlassen werden, bei dem Kündi- 
gungsb. bedarf es dagegen der Kündigung unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist, wobei die Kündigungstermine nach 
BGB. (z. B. zum 1. eines Monats) nicht eingehalten zu werden 
brauchen.

4. Bon den auf Kündigung oder Widerruf angestellten B. 
sind zu unterscheiden die auf Probe angestellten B. Es 
kommen hier hauptsächlich B. im Vorbereitungsdienst in Frage. 
Die sog. Hilfsarbeiter, d. h. solche B., die infolge eines 
außerordentlichen Bedürfnisses zur Unterstützung der plan
mäßigen B. berufen werden, sind regelmäßig nur auf Wider
ruf, mitunter auch nur auf bestimmte Zeit angestellt. Uber 
die Annahme, daß ein B. nur für ein seiner Natur nach vor
übergehendes Geschäft angenommen ist vgl. RG. 31.9. 26 
Recht 30 S. 684.

5. Die auf Widerruf usw. angestellten B. haben einen 
Anspruch auf Ruhegehalt nur, wenn sie eine in den Besold.- 
Etats aufgeführte Stelle bekleiden, sonst kann ihnen eine 
Pension nur im Gnadenwege zugebilligt werden. § 37 RBG. 
Ohne planmäßige Stellung der Kündigung-- usw. B. haben 
auch die Hinterbliebenen keinen Anspruch auf Witwen- und 
Waisengeld nach dem HFG. und allenfalls auch nicht nach dem 
UFG.

6. Für die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des Ent-
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lassungsattes bei Kündigungsb. steht grundsätzlich der Rechts
weg nicht offen. (9t®.82, 260; 89, 429. Arndt, Komm. S.26.) 
Denn es handelt sich bei der Kündigung um einen rechts
gestaltenden Staatsatt, der Rechtsverhältnisse nicht nur zwischen 
den Parteien, sondern mit Wirkung für und gegen alle, also 
auch die staatlichen Behörden und Gerichte, schafft oder auf
hebt. (Hatschet, Lehrb. S. 29, 31, Kormann, ArchöffR. 30 
S. 256.) Die Bindung entfällt bei Staatsakten dieser Art nur, 
wenn sie nichtig find. Die Gerichte haben daher ein 9tadv 
prüfungsrecht nur nach der Richtung hin, ob ein nichtiger Akt 
vorliegt. Eine weitergehende Prüfungspflicht haben die Ge
richte nur in dem Aus nähme fall, wenn einem Kündigungsb, 
nach anerkannter oder gerade wegen Dienst Unfähigkeit ge
kündigt wird, und die materiellen Voraussetzungen des Ruhe
gehaltsanspruchs bereits erfüllt sind; denn die Anstellungs
behörde kann den bereits entstandenen Penfionsanfpruch 
nicht beseitigen; hierin läge ein fehlerhafter Berwaltungsakt. 
Anders liegt wieder die Frage, wenn zu der Dienstunfähig
keit noch Disziplinar-Entlasfungsgründe hinzukommen.

Eine besondere Würdigung verlangt die Klausel der Kün
digung aus wichtigem Grunde. Es handelt sich hier 
um einen Akt deS pflichtmäßigen Ermessens der Verwaltungs
behörde, an welchen das ordentliche Gericht ebenfalls gebunden 
ist. Das Reichsgericht beansprucht in diesem Falle das aus
schließliche RachprüfungSrecht des Richters (RG. 24. 3. 25 und 
20.11. 25 PrBerwBl. Bd. 48 S. 243), obwohl es sich um einen 
hoheitsrechtlichen Berwaltungsakt handelt, an den auch nach 
der Rspr. deS RG. der Richter gebunden ist (vgl. z. B. 
RG. 110, 263). Im Hinblick auf diesen allgemein gültigen 
Grundsatz muß daS Rechtsschutzbedürfnis deS Kündigungsb., 
der die Unsicherheit seiner Rechtslage bewußt in Kauf 
genommen hat, zurücktreten. Bei Mißbrauch des Ermessens 
der Verwaltungsbehörde bleibt hier nur der Schadensersatz
anspruch wegen Amtspflichtverletzung (RG. 105, 196, ferner 
RG. in Buko 1926 Rr. 36). Zu vgl. Appelius PrBerwBl. 46 
S. 363 und 541; Delius PrBerwBl. 46 S. 402 und 47 S. 61 
fon>te Möller, in BBörsZtg. Beil. d. D. B. 1929 Nr. 11.

Fischbach, Reichsbeamtengesetz. 3
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8 3.
Jeder Reichsbeamte ist auf die Reichsverfassung 

(Art. 176) und auf die gewissenhafte Erfüllung aller 
Obliegenheiten des ihm übertragenen Amtes eidlich 
zu verpflichten.

Die Eidesleistung soll bei der Aushändigung der 
Bestallung oder dem Dienstantritt, spätestens in un
mittelbarem Anschluß an den Dienstantritt, statt
finden. Wird sie verweigert, so ist die Ernennung 
des Beamten in seinem Rechtsverhältnis zum Reich 
nichtig.

Über den Ersatz der Eidesleistung durch eine 
andere feierliche Erklärung bei Angehörigen einer 
Religionsgemeinschaft, denen die Eidesleistung aus 
religiösen Gründen verboten ist, bestimmt der 
Reichsminister des Innern im einzelnen Falle.

1. § 3 beruht in seiner jetzigen Fassung auf dem G. v. 
21. 7. 22 (RGBl. I S. 590) über die Pflichten der Beamten 
zum Schutze der Republik, das im Gegensatz zu dem Gesetz 
-um Schutze der Republik vom gleichen Tage (RGBl. I 585) 
zeitlich (23. 7. 29) nicht begrenzt ist. Nach Art. VI des Gesetzes 
über die Pflichten usw. regeln sich die Folgen der Verweigerung 
des Eides auf Die Reichsverfassung für die, die beim Inkraft
treten des Gesetzes bereits angestellt sind, nach den bisher gel
tenden Bestimmungen.

2. Der Diensteid der Reichsb. (Art. 176 R V. und B. 14. 8. 19 
RGBl. 1419) lautet:

„Ich schwöre Treue der Verfassung, Gehorsam den Ge
setzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten."

Den gleichen Eid leisten auch die Reichsbahn- und die 
Reichsbankb. Die Angehörigen der Wehrmacht leisten fol
genden Eid:

„Ich schwöre Treue der Reichsverfassung und gelobe, 
daß ich als tapferer Soldat das Deutsche Reich und seine
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gesetzmäßigen Einrichtungen jederzeit schützen, dem Reichs
präsidenten und meinen Vorgesetzten Gehorsam leisten will." 
(B. ReichSpr. v. 15. 8. 19 RGBl. 1419.)
Der Eid entbehrt der religiösen Form. GrDisz. 7. 2. 22 

Smlg. 90; Art 136 -lbs. 4 RB- Der Schwörende kann aber 
am Schlüsse die einem religiösen Bekenntnis entsprechende 
Belräftigungsformel hinzufügen. Wegen der Mennoniten 
s. B. 11.3.27 (GS. 28), der Philipponen KO. 19.11. 1836 
und Nr. 2 v. 28. 1. 1837, der Juden G. 15. 3. 1869 (GS. 484).

3. Die Vereidigung bedeutet nur das feierliche Gelöbnis 
zur Beobachtung der Verfassung und der Gesetze sowie zur 
Erfüllung aller sonstigen Dienstpflichten (RG. 37, 229; 51, 230; 
84, 220; RGS1. 17, 406; 53, 166.) Im übrigen hat die Eides
leistung, abgesehen davon, daß die dem Ruhegehalt zugrunde 
zu legende Dienstzeit regelmäßig vom Tage der ersten eid
lichen Verpflichtung läuft, keine für den formalen B.begriff 
wesentliche Bedeutung. Die B.eigenschaft wird daher schon 
vor der Vereidigung mit der Annahme der Anstellungsurkunde 
bzw. mit dem tatsächlichen Dienstantritt erworben. Auch sind 
die Amtshandlungen des noch nicht vereidigten B. rechts
gültig, soweit nicht Gesetze die Zuständigkeit eines B. von der 
Ableistung des Diensteides abhängig machen (z. B. bei richter
lichen B., Protokollführern, Laband I § 47). In Zweifels
fällen kann allerdings die Tatsache der Eidesleistung für das 
Borliegen eines B.Verhältnisses sprechen. §45RBG. und RG. 
21. 1. 27 JurRdsch. H. 7.

4. Die Verweigerung der Eidesleistung ist eine Dienst
verletzung, denn es handelt sich um eine Dienstpflicht RDiszH.
5. 12. 21 und 14. 12. 22 Schu-Si. 78 und 105. Durch § 3 
Abs. 2 ist ferner ausdrücklich bestimmt, daß durch die Ver
weigerung des Berfassungseides die Ernennung des B. nichtig 
wird, d. h. der betr. B. ist sofort und ohne Disziplinarverfahren 
zu entlassen. Durch den Eid soll aber trotzdem die staatsbürger
liche Freiheit, namentlich nach Art. 125 nicht berührt werden 
(Preuß, Sten.-B. 2193 der Nationalversammlung). Deshalb 
hat auch der B. das Recht der freien Meinungsäußerung 
(Art. 118) und die Freiheit der politischen Gesinnung (Art. 130).
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5. Uber das Verfahren bei der Vereidigung vgl. Art. 4 
v. 14. 8. 19 (RGBl. 1419; Protokoll zu den Personalakten). 

§4.
Jeder Reichsbeamte erhält bei seiner Anstellung 

eine Anstellungsurkunde.
Der Anspruch des Beamten auf Gewährung des 

mit dem Amte verbundenen Diensteinkommens be
ginnt in Ermangelung besonderer Festsetzungen mit 
dem Tage des Amtsantritts.

1. 1. § 4 ist ietzt in der Fassung des Reichsbeamtenbesol- 
dungsgesehes vom 30. 4. 20 (RGBl. 805) § 31.

2. Die Vorschrift des § 4 Abs. 1 ist nur eine Soll-Vorschrift, 
d. h. sie legt lediglich den Behörden die Verpflichtung auf, 
eine A. auszustellen, entzieht jedoch einer Person, die B.dienste 
leistet und im übrigen als B. behandelt wird, keineswegs die 
Rechte als B., wenn es an einer A. mangelt. ReichSb. 
können demnach trotz des Wortlautes des § 4 auch formlos, 
mündlich, ja sogar durch konkludente Handlungen ernannt 
werden. Die A.urkunde hat also nur deklaratorische Be
deutung. (Vgl. RG. 6, 107; 28, 80; 53, 427; 84, 220; 99, 265; 
Arndt, Komm. 28, 29; Brand, BR. S. 52; Komm. S. 32. 
And. Ans. OBG. 35, 59; 42, 68; 53, 428; 67, 460; 69, 215; 
73. 254; Schulze, Komm. S. 47 A. 1; Laband I 451; Pieper 29; 
Perels-Spilling § 4 Anm.; Köttgen Z. f. Selbstverw. v. 
15. 1. 19.) Auch bezüglich der preuß. Kommunalbeamten ist 
durch die Rechtsprechung des RG. nunmehr entschieden, das; 
es zur rechts wirksamen Anstellung einer A.urkunde nicht 
bedarf. (K. Friedrichs in ZBR. 1 S. 267.) Die Rechtsprechung 
des RG. beruht nicht etwa auf Art. 10 Nr. 3 RB., der sich 
nur auf die Aufstellung gewisser Grundsätze beschränkt, sondern 
auf gemeinem deutschen BerwaltungSrecht, beruhend auf 
Gewohnheit und Gerichtsbrauch, deren Bestehen eben durch 
die Rechtspr. des RG. bestätigt wird (Friedrichs a. a. £).).

3. Form und Inhalt der A. Eine Form ist nicht vor
geschrieben, aber Schriftform nicht zu umgehen; eS genügt


